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Gruß des Bürgermeisters
Sehr geehrte Mitbürgerinnen und Mitbürger,

gerne nutze ich die Gelegenheit, mich nochmals - sozusagen letzt-
malig – kurz vor den Feiertagen und dem Jahreswechsel in dieser 
Form an Sie zu wenden, denn meine Amtszeit als Ihr Bürgermeister 
wird zum 30. April 2024 enden.

Trotz sehr herausfordernder politischer, gesellschaftlicher und wirt-
schaftlicher Rahmenbedingungen konnten wir wieder einiges für 
die Menschen vor Ort auf den Weg bringen.  
Der Jahresbeginn stand im Zeichen von Energiemangellage und 
Blackout-Szenarien, was uns gefordert hat, ein Konzept für Notfallt-
re� punkte zu erarbeiten und Vorsorge für die Notstromversorgung 
von kritischen Infrastrukturen zu tre� en.
Große Baustellen in der Alemannenstraße, der Breitmattstraße, der 
Kupfergasse und Am Platz nötigen den Anwohnern viel Geduld ab. 
Das Ergebnis wird - neben der zukünftig völlig neuen, fußgänger-
freundlichen Gestaltung der beiden letztgenannten Straßen -  eine 
Wärmeversorgung sein, welche eine deutlich bessere CO2-Bilanz 
aufweist, als die bisher vorhandenen Einzelfeuerungen. Außerdem 
wurde schnelles Internet, nämlich Glasfaser, mitverlegt.

Parallel zu diesen Arbeiten hat der Zweckverband Breitbandversor-
gung, eine interkommunale Organisation, in welcher alle kreisan-
gehörigen Gemeinden und der Landkreis engagiert sind, seinen 
Glasfaserausbau in unserer Gemeinde an verschiedenen Stellen 
fortgesetzt, was natürlich zusätzliche Baustellen und damit Ver-
kehrsbehinderungen begründete, aber zu einer deutlich verbesser-
ten Internetversorgung führen wird. Im kommenden Jahr werden 
große Gebiete im Südwesten unserer Gemeinde von weiteren Aus-
baumaßnahmen pro� tieren.
Aufbauend auf der landkreisweiten interkommunalen Wärmepla-
nung, welche im Jahr 2023 abgeschlossen wurde, hat der Gemein-
derat den gesamten besiedelten Ortsbereich unserer Gemeinde 
als so genanntes „Wärmenetzvorranggebiet“ ausgewiesen und die 
Absichtserklärung abgegeben, in diesem Gebiet bis zum Jahr 2040 
Wärmenetze zu realisieren. Damit ist für die Grundstückseigentü-
mer Planungssicherheit gegeben und es sind die Vorzeichen ge-
scha� en, um auf Basis einer interkommunalen  Wärmeversorgung 
unter Nutzung verschiedener regenerativer Energieträger (Tiefen-
geothermie, industrielle Abwärme, Biomasse, usw.) die Versorgung 
mit Wärme künftig klimaneutral zu bewerkstelligen.

Ebenfalls im Zuge der Klimadiskussion wurde auf Initiative der AG 
Klima und Artenschutz 2023 ein Carsharing–Angebot eingeführt, 
welches leider aufgrund einer neuen Firmenstrategie des Anbie-
ters nach kurzer Zeit wieder eingestellt wurde. Allerdings muss man 
emotionslos eingestehen, dass hinsichtlich der Nachfrage deutlich 
Luft nach oben war!

Die Planung und der Grunderwerb  für den Radweg entlang der 
L 139 in Richtung Rheinfelden sind abgeschlossen und so kann 
im Jahr 2024 mit einem Baubeginn gerechnet werden. Die Rad-
schnellverbindung zwischen Schopfheim und Lörrach-Stetten bzw. 
Schweizer Grenze birgt einige Herausforderungen und konnte nicht 
in dem gewünschten Tempo vorangebracht werden. Im Jahr 2024 
sollte es nun zumindest möglich sein, die Vorzugstrasse festzulegen 
und die weiteren Planungsschritte anzugehen.

Die Verp� ichtung, ge� üchtete Menschen aufzunehmen und mit 
Wohnraum zu versorgen, stellte uns angesichts eines ohnehin an-
gespannten Wohnungsmarkts auch 2023 vor große Herausforde-
rungen. Trotz entsprechender Aufrufe in Richtung von potentiellen 
Vermietern, konnten keine weiteren Wohnungen akquiriert werden, 
so dass durch die Gemeinde selbst ein entsprechendes Objekt wird 
erstellt werden müssen. Durch die zwischenzeitliche Nutzung der 
alten Alemannenhalle als vorläu� ge Unterkunft mit einer Belegung 
bis zu 100 Personen und der Unterbringung von bis zu 100 unbe-
gleiteten minderjährigen Ge� üchteten in einer Gewerbeimmobilie, 
bekommen wir 60 Personen auf unsere Aufnahmequote angerech-
net. Hierdurch wird es vermutlich möglich sein, das gemeindliche 
Objekt kleiner als zunächst geplant zu projektieren.

Da sich gezeigt hat, dass die Entwicklung des Gewerbegebiets 
„West“ nicht im geplanten zeitlichen Rahmen realisierbar ist, wurde 
der städtebauliche Vertrag mit Badenova-Konzept um 13 Jahre, 
bis zum 31.12.2036, verlängert. In diesem Zeitraum sollte es mög-
lich sein, den ersten Erschließungsabschnitt zu realisieren und die 
hierdurch erschlossenen Grundstücke zu vermarkten. Damit ge-
währleisten wir die Rahmenbedingungen für die Scha� ung und 
Sicherung von Arbeitsplätzen und verbreitern die Basis für unsere 
Gewerbesteuereinnahmen, was angesichts der diesbezüglichen 
Abhängigkeiten mehr als angezeigt ist.
In der Gewissheit, durch Kooperation Aufgaben besser erfüllen zu 
können oder Finanzmittel einzusparen, wurden 2023 zwei inter-
kommunale Organisationen gegründet, nämlich der gemeinsame 
Gutachterausschuss mit einem Einzugsbereich zwischen Lörrach 
und Todtnau, sowie die Volkshochschule Wiesental, bei welcher alle 
Gemeinden zwischen Maulburg und Todtnau Mitglieder sind.

Ebenfalls erfreulich ist die Verbesserung der hausärztlichen Versor-
gung durch die bauliche Erweiterung der Praxis in der Hauptstraße 
unter Hinzunahme von Räumen im Obergeschoss unter gleichzeiti-
ger Verstärkung durch ärztliche Angestellte.

Nach 15 Jahren erfolgreichen Wirkens an der Wiesentalschule wurde 
Frau Rektorin Heike Schmarje zum Ende des Schuljahres verabschie-
det und Frau Sabrina Schenk als neue Schulleiterin eingeführt. 
Damit ist die kontinuierliche gute pädagogische Weiterentwicklung 
unserer Schule gesichert.
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Gemeindeverwaltung Maulburg
Hermann-Burte-Straße 57
79689 Maulburg Tel. 07622 3991-10
E-Mail: buergerbuero@maulburg.de
www.maulburg.de

Bei lebensbedrohlichen Notfällen 112
Feuerwehr 112
Polizei 110
Polizeirevier Schopfheim  66698 - 0
Giftnotruf Freiburg 0761 - 19240
Zahnärztlicher Notdienst   0761 - 120 120 00
www.kzvbw.de/patienten/zahnarzt-notdienst
 

An den Wochenenden und Feiertagen und sprech-
stundenfreien Zeiten stehen ÄrztInnen ihren Pati-
entInnen für die Notfallversorgung wie gewohnt zur 
Verfügung. Die Rufnummer für den ärztlichen Not-
falldienst (allgemein-, kinder-, augen- und NHO-ärt-
zlicher Notfalldienst) lautet: 

116 117  (Anruf kostenlos)

Zusätzlich bietet die Kassenärztliche Vereinigung 
Baden-Württemberg für alle gesetzlich Versicherten 
kostenlos eine Online-Sprechstunde über www.doc-
direkt.de, der docdirekt-App oder unter 116117 an.

Kreiskrankenhaus Lörrach
Spitalstr. 25, 79539 Lörrach
Mo. - Fr. 19:00 - 22:00 Uhr
Sa, So u. Feiertags 09:00 - 22:00 Uhr

Allgemeine Notfallpraxis Lörrach 
Spitalstr. 25, 79539 Lörrach 
Mo. - Fr. 19:00 - 22:00 Uhr
Sa., So. u. Feiertags 09:00 - 22:00Uhr

St. Elisabethen-Krankenhaus gGmbH
Feldbergstr. 15, 79539 Lörrach 
Sa., So. u. Feiertags 08:00 - 17:00 Uhr

Kinder Notfallpraxis Lörrach 
Feldbergstr. 15, 79539 Lörrach 
Sa., So. u. Feiertags von 08:00 - 17:00Uhr

Kreiskrankenhaus Schopfheim
Schwarzwaldstraße 40, 79650 Schopfheim
Sa., So. u. Feiertags 09:00 - 13:00 Uhr 
& 16:00 - 19:00 Uhr

Die Nummer gegen Kummer 
Anonyme telefonische - kostenlose - Anlaufstelle des 
Kinderschutzbund Schopfheim für Kinder und Jugend-
liche - auch bei Misshandlung und sexueller Gewalt
Mo. - Sa. 14:00 - 20:00 Uhr Tel. 0800-1110333

Kinderschutzbund
Beratung für Kinder & Jugendliche über die Homepage 
www.nummergegenkummer.de/onlineberatung/#/
Beim ersten Besuch ist eine kurze Registrierung für 
deine Sicherheit erforderlich.

Sorgentelefon für Erwachsene 
Tägl. von 14:00 - 23:00 Uhr Tel. 0800-1110111

Sozialstation-Diakoniestation-Schopfheim e.V. 
Kranken- und Altenp� ege, Hauswirtschaftliche Hil-
fen, Familienhilfe Tel.: 07622-697350

CURARE gGmbH
Ambulante Dienste für Schopfheim, das Kleine & das 
Große Wiesental Tel. 07622-3900-138
Luisenstraße 1, 79650 Schopfheim

Hospizdienst Schopfheim + Wiesental 
 Tel. 07622-69 75 96 50

Frauenberatungsstelle Lörrach 
Beratung für Frauen und Mädchen bei sexualisierter, 
körperlicher und psychischer Gewalt, bei Ess-Störun-
gen und in Trennungs-und Krisensituationen 
 Tel. 07621-87105
E-Mail: frauenberatungsstelle@web.de 

Frauenhaus Lörrach 
Tag und Nacht Tel. 07621-49325 
Hilfetelefon für Frauen 
Gewalt gegen Frauen Tel. 08000-116016 
Psychologische Beratungsstelle 

Öffnungszeiten 
des Bürgerbüros

Montag mit Termin* 14:00 – 16:00 Uhr
Freitag mit Termin* 08:00 – 12:30 Uhr
Dienstag-Donnerstag 08:00 – 12:30 Uhr
Mittwoch 14:00 – 18:00 Uhr

*Vereinbaren Sie einen Termin bequem 
über die Online- Terminvergabe auf 
unserer Homepage. 
(Abholung Gelbe Säcke und Formulare sind zu 
den Ö� nungszeiten möglich. 

Außenstellen der Gemeinde:
Alemannenhalle
E-Mail: alemannenhalle@maulburg.de

Bauhof 66 70 44
E-Mail: bauhof@maulburg.de

Dorfstübli 6 50 21
E-Mail: dorfstuebli@maulburg.de

Hallenbad 66 71 73

Kindergarten Steegmatt 6 40 58
E-Mail: steegmatt-kiga@maulburg.de

Waldkindergarten Chirsibaum 015204482447
E-Mail: waldkindergarten@maulburg.de 

Kindertageseinrichtung Wiesental 6 17 02
E-Mail: kita-wiesental@maulburg.de

Wiesentalschule Maulburg, 
- Gemeinschaftsschule - 68 72 - 0
E-Mail: schule.maulburg@t-online.de
Fax Schule 68 72 - 18

Forstrevier
Stefan Niefenthaler 0172/7182252
stefan.niefenthaler@loerrach-landkreis.de

für Ehe-, Familien- und Lebensfragen 
in Lörrach und Schopfheim Tel. 07621 / 3087
E-Mail: beratung@e� -loerrach.de
www.e� -loerrach.de

KISS: Kontakt- und Informationsstelle für Selbsthilfe 
des Landratsamtes Lörrach - kostenfreie Beratung, 
E-Mail: kiss@loerrach-landkreis.de
  Tel. 07621 - 4102142

Kommunale Inklusionsvermittler Maulburg
E-Mail: dittler.daj@t-online.de Tel. 07622-671419

Verantwortlich für den amtlichen Teil und den redak-
tionellen Teil im Sinne des Presserechts:
Bürgermeister Jürgen Multner oder die von ihm beauftrag-
te Person, Hermann-Burte-Straße 57, 79689 Maulburg, 
Tel. 07622 3991-10, E-Mail: buergerbuero@maulburg.de
www.maulburg.de 

Redaktionelle Leitung:
Amtlicher und redaktioneller Teil:
Jirka Mellinger, Tel. 07622 3991 -21
E-Mail: jirka.mellinger@maulburg.de

Verantwortlich für die Fraktionsmitteilungen: 
Die jeweilige Fraktion bzw. die/der Vorsitzende:r der 
jeweiligen Fraktion. 

Verantwortlich für die Kirchen- und 
Vereinsmitteilungen: 
Die jeweilige Kirche bzw. die/der Vorsitzende des jeweili-
gen Vereins. 

Für den Anzeigenteil/Druck:
Primo-Verlag Anton Stähle GmbH & Co. KG
Meßkircher Str. 45, 78333 Stockach 
Tel. 07771/93 17-11, Fax: 07771/93 17-40.
E-Mail: anzeigen@primo-stockach.de
Homepage: www.primo-stockach.de
Anzeigenschluss: dienstags, 12 Uhr im Verlag

IMPRESSUM

IHR NÄCHSTER
REDAKTIONSSCHLUSS:

8.1.2024, 14:00 Uhr

Weitere Informationen erhalten Sie kostenlos unter 0800 
- 228280 oder auf www.lak-bw.notdienst-portal.de 
Die Dienstzeiten beginnen jeweils um 08:30 Uhr für 24 
Stunden!

Am Samtag,  23. Dezember 2023
Hirsch-Apotheke Schopfheim Hebelstr. 9 
79650 Schopfheim Tel: 07622 - 7655
Apotheke am Rathaus Weil Rathausplatz 3 
79576 Weil am Rhein Tel: 07621 - 974110

Am Sonntag,  24. Dezember 2023 (Heilligabend)
Bad-Apotheke Maulburg Hauptstr. 43 
79689 Maulburg Tel: 07622 - 674160
Frosch-Apotheke Lörrach Basler Str. 19 
79540 Lörrach (Stetten) Tel: 07621 - 919310

Am Montag,  25. Dezember 2023 
Wasserschloss-Apotheke Inzlingen Riehenstr. 47 
79594 Inzlingen Tel: 07621 - 12600
Rhein-Apotheke Rheinfelden Zähringerstr. 21 
79618 Rheinfelden Tel: 07623 - 8230

Am Dienstag,  26. Dezember 2023 
Bahnhof-Apotheke Schopfheim Sche� elstr. 12 
79650 Schopfheim Tel: 07622 - 8134
Bahnhof-Apotheke Lörrach Turmstr. 41 
79539 Lörrach (Kernstadt) Tel:  07621 - 3131

Am Sonntag,  31. Dezember 2023 (Silvester)
Agathen-Apotheke Fahrnau Blasistr. 25 
79650 Schopfheim (Fahrnau) Tel: 07622 - 63343
Hirsch-Apotheke Lörrach Tumringer Str. 180 
79539 Lörrach (Kernstadt) Tel: 07621 - 2122

APOTHEKENNOTDIENST

Notdienste unter www.reinle.net   

Am Sonntag,  24. Dezember 2023 (Heilligabend)
Kathrin Jost Großtierärztin Koppengasse 19a 
79589 Binzen  Tel: 0152 - 51625783
Kleintierpraxis am Park GmbH Dres. 
Schütz Peter-Krauseneck- Straße 29 
79618 Rheinfelden Tel: 07623 - 1270

Am Montag, 25. Dezember 2023 
Kathrin Jost Großtierärztin Koppengasse 19a 
79589 Binzen Tel: 0152 - 51625783
Tierarztpraxis Dr. Thomas Märtins Jahnstr. 2 
79618 Rheinfelden Tel: 07623 - 7418118

Am Dienstag 26. Dezember 2023 
Kathrin Jost Großtierärztin Koppengasse 19a 
79589 Binzen Tel: 0152 - 51625783
Tierarztpraxis Dr. Thomas Märtins Jahnstr. 2 
79618 Rheinfelden Tel: 07623 - 7418118

Am Sonntag,  31. Dezember 2023 (Silvester)
Tierarztpraxis Jakob Heinrich Am Hässler 2 
79400 Kandern Tel: 07626 - 973644
Kleintierpraxis Dres. Reinle & Grundmann Römerstr. 20
79576 Weil am Rhein Tel: 07621 - 78990

Am Montag, 1. Januar 2024 (Neujahr)
Tierarztpraxis Jakob Heinrich Am Hässler 2 
79400 Kandern Tel: 07626 - 973644

TIERÄRZTLICHER DIENST
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Für den Neubau der Sprachheilschule des Landkreises am Standort 
der alten Alemannenhalle hatte unser Gemeinderat alle notwendi-
gen vorbereitenden Beschlüsse gefasst. Das Projekt ist aufgrund der 
schlechten Haushaltssituation des Kreises bis auf weiteres verscho-
ben.

Weitere erfreuliche Ereignisse im abgelaufenen Jahr waren das 
40-jährige Bestehen des Dorfstüblis und das 50. Jubiläum der Mu-
sikschule Mittleres Wiesental.

Weniger erfreulich ist die Tatsache, dass das in der Köchlinstraße 
vorgesehene und politisch gewollte Seniorenprojekt in der ur-
sprünglich angedachten Konzeption wohl nicht � nanzierbar sein 
wird. Dies hat nichts mit unserer Verp� ichtung zu tun, ge� üchtete 
Menschen aufnehmen zu müssen, auch wenn diese Behauptung in 
den sozialen Netzwerken kursierte. So wie es aussieht, wird es dem 
potentiellen Betreiber nicht möglich sein, die monatliche Miete zu 
erwirtschaften, welche wir als Vermieter benötigen, um unsere Auf-
wendungen zu decken. In der aktuellen wirtschaftlichen Situation 
der Gemeinde sehe ich keine Spielräume für eine jährliche Subventi-
on aus Steuermitteln im hohen sechsstelligen Bereich. Damit ist das 
wichtige Projekt allerdings nicht gestorben, sondern wir als poli-
tisch Verantwortliche sind gefordert, nach möglichen Realisierungs-
alternativen zu suchen, welche die ursprünglichen Zielsetzungen 
erfüllen, ohne unsere dauerhafte Aufgabenerfüllung zu gefährden. 
Dies hat für mich Priorität und daran werde ich die letzten Monate 
meiner Amtszeit mit großem Nachdruck arbeiten.

Wie in jedem Jahr spreche ich an dieser Stelle allen ehrenamtlich 
Tätigen in unserer Gemeinde meinen herzlichsten Dank für ihren 
Einsatz aus, verbunden mit dem Appell, Ihren jeweiligen Organisa-
tionen auch weiterhin die Treue zu halten. Wir benötigen Sie alle 
für unser funktionierendes Gemeinwesen! Ein ebenso großes Dan-
keschön geht an unsere erfolgreichen und hervorragenden Gewer-
bebetriebe für deren Standorttreue, die Arbeitsplatzsicherung und 
natürlich die Steuerzahlungen, ohne die wir die gute Infrastruktur in 
unserem Ort nicht � nanzieren könnten.

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, die aktuellen Herausforde-
rungen und Aufgabenstellungen sind groß und vielzählig und es 
kommt einem so vor, als würden wir aus dem „Krisenmodus“ nicht 
mehr herauskommen.  Lassen Sie uns trotz dieses fordernden Um-
felds die Ho� nung nicht verlieren und zuversichtlich und optimis-
tisch auf das kommende Jahr und seine Herausforderungen aber 
auch auf seine Chancen blicken.

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen allen, sowie unseren französi-
schen Freunden in St. Loup, auch im Namen des Gemeinderats und 
der Gemeindeverwaltung, ein gesegnetes Weihnachtsfest, Gesund-
heit, Mut und vor allem Optimismus und Zuversicht für das neue 
Jahr und - angesichts meines Ausscheidens Ende April -  natürlich 
auch deutlich darüber hinaus!

Ihr Bürgermeister Jürgen Multner

Besuchen Sie den Maulburger Wochenmarkt!
Frisches Obst, Gemüse, Brot, Käse sowie Bienenprodukte.
Jeden Freitag auf dem Rathausplatz vom 07:30 - 12:30 Uhr.
 
ÄNDERUNGEN AUFGRUND DER FEIERTAGE
Markt � ndet statt: 29. Dezember 2023
Markt fällt aus: 05. Janaur 2024

Besuchen Sie den Maulburger Wochenmarkt!

Blues Train - 
Freitag 26. Januar um 20:00 Uhr
Eintritt frei / Hutspende erwünscht

Stefan Escher <Bad Bellingen>
Thomas Schlager <Bad Bellingen>
Jörg Schmucker <Seefelden>
Günther Schmidt <Schliengen>

Authentisch und erdig, seit über 3 Jahren mit Können und Leiden-
schaft on the  Road. Blues Train ist eine erfolgreiche Coverband 
aus dem Markgrä� erland und begeistert mit rockigem Sound der 
legendären 60er-, 70er- und 80er Jahre. Gekonnt und mit Begeiste-
rung präsentieren die vier erfahrenen Musiker eine handverlesene 

Auswahl der beliebtesten Rocksongs aus jener Zeit. Mal nah am Ori-
ginal, mal in einer eigenständigen Version, aber immer mit hohem 
Wiedererkennungswert und super geeignet zum Abrocken!

Zu genießen sind beliebte Hits der Status Quo, RollingStones, 
Cream, CCR, Eric Clapton, Prince, Ten Years After, Bruce Springsteen 
und weiterer ikonischer Bands der größten Epoche der Pop- und 
Rock-Aera.

Reservierung unter 07622 - 65021, per E-Mail an: 
dorfstuebli@maulburg.de oder auf www.dorfstuebli-maulburg.de
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Das Rathaus informiert

Öffnungszeiten 
Weihnachtsferien 2023/2024
Freitag 22. Dezember 2023 12:00 – 22:00 Uhr
Samstag 23. Dezember 2023 14:00 – 18:30 Uhr
Sonntag 24. Dezember 2023 geschlossen
Montag 25. Dezember 2023 geschlossen
Dienstag 26. Dezember 2023 geschlossen
Mittwoch 27. Dezember 2023 06:00-07:45 Uhr (Frühschwimmen)
  12:00-21:00 Uhr
Donnerstag 28. Dezember 2023 06:00-07:45 Uhr (Frühschwimmen)
  12:00-21:00 Uhr
Freitag 29. Dezember 2023 12:00-22:00 Uhr
Samstag 30. Dezember 2023 14:00 – 18:30 Uhr
Sonntag 31. Dezember 2023 geschlossen
Montag 01. Januar 2024 geschlossen
Dienstag 02. Januar 2024 06:00-07:45 Uhr (Frühschwimmen)
  12:00-21:00 Uhr
Mittwoch 03. Januar 2024 06:00-07:45 Uhr (Frühschwimmen)
  12:00-21:00 Uhr
Donnerstag 04. Januar 2024 06:00-07:45 Uhr (Frühschwimmen)
  12:00-21:00 Uhr
Freitag 05. Januar 2024 12:00-22:00 Uhr
Samstag  06. Januar 2024  09:00-16:00 Uhr
-Feiertag-
Sonntag 07. Januar 2024 09:00-16:00 Uhr

Fundbüro
Auf dem Fundbüro wurde abgegeben:
• Schlüsselbund mit 3 kleineren Schlüsseln (mit schwarzen Kunst-

sto� köpfen), daran ein Schild mit Beschriftung „Sarah Fahrrad“ 
- aufgefunden am Montag, 18. Dezember beim Regenrückhalte-
becken.

Der/die Besitzer:in meldet sich bitte im Bürgerbüro der Gemeinde 
Maulburg, Hermann-Burte-Straße 57, Tel. 3991-10.

Frau Filomena SCIRCOLI TROTTA, 
Alemannenstraße 23, 

zu ihrem 70. Geburtstag 
‚am Dienstag, 26. Dezember 2023

Frau Rita Maria SENN, 
Neue Straße 34, 

zu ihrem 90. Geburtstag 
am Freitag, 29. Dezember 2023

Herrn Walter Karl MEISINGER, 
Wiechser Straße 2, 

zu seinem 70. Geburtstag 
am Donnerstag, 4.Januar 2024

Unsere Glückwünsche
gelten in der kommenden Woche:

Rathaus geschlossen - Bürgerbüro 
eingeschränkt geöffnet
Liebe Bürger:innen,
wir möchten Sie darauf hinweisen, dass das Rathaus zwischen 
den Feiertagen geschlossen bleibt.

Über ausschließlich Online vereinbarte Termine wird das Bür-
gerbüro vom 27. Dezember bis 29. Dezember 2023 von 09:00 
bis 12:00 Uhr besetzt sein.
Sollten Sie in diesem Zeitraum einen Termin benötigen ver-
einbaren Sie bitte einen über die Online-Terminvergabe.
Das Mitteilungsblatt erscheint in der Kalenderwoche 51 zum 
letzten Mal in diesem Jahr und beginnt im neuen Jahr in der 
Kalenderwoche 02.

Wir wünschen Ihnen und Ihren Lieben eine entspannte Ad-
ventszeit und bedanken uns für Ihr Verständnis.

Gemeindeverwaltung Maulburg

Aus dem Gemeinderat

Satzung
über die Benutzung von Obdachlosen- 

und Flüchtlingsunterkünften
-Obdachlosensatzung-

Auf Grund von § 4 der Gemeindeordnung  für Baden-Württemberg 
(GemO) sowie §§ 2 und 13 des Kommunalabgabengesetzes  für Ba-
den-Württemberg (KAG) in der jeweils gültigen Fassung hat der Ge-
meinderat der Gemeinde Maulburg am 18.12.2023 die bestehende 
Obdachlosensatzung wie folgt beschlossen:

I. Rechtsform und Zweckbestimmung der Obdachlosen- und 
Flüchtlingsunterkünfte

§ 1 Rechtsform/Anwendungsbereich
(1) Die Gemeinde betreibt die Obdachlosen- und Flüchtlingsunter-

künfte als ö� entliche Einrichtungen in der Form einer unselb-
ständigen Anstalt des ö� entlichen Rechts.

(2) Obdachlosenunterkünfte sind die zur Unterbringung von Ob-
dachlosen von der Gemeinde bestimmten Gebäude, Wohnun-
gen und Räume.

(3) Flüchtlingsunterkünfte sind die zur Unterbringung von Perso-
nen nach den §§ 17 und 18 des Gesetzes über die Aufnahme 
und Unterbringung von Flüchtlingen (Flüchtlingsaufnahmege-
setz - FlüAG-, vom 19.12.2013, GBl. 2013, S. 493) von der Gemein-
de bestimmten Gebäude, Wohnungen und Räume.

(4) Die Unterkünfte dienen der Aufnahme und i. d. R. der vorüber-
gehenden Unterbringung von Personen, die obdachlos sind 
oder sich in einer außergewöhnlichen Wohnungsnotlage be� n-
den und die erkennbar nicht fähig sind, sich selbst eine geord-
nete Unterkunft zu bescha� en oder eine Wohnung zu erhalten.

 
II. Gemeinsame Bestimmungen für die Benutzung der 

Obdachlosen- und Flüchtlingsunterkünfte
§ 2 Zulassung zu den Einrichtungen und  Benutzungsverhältnis
(1) Die Zulassung zu den Einrichtungen richtet sich nach § 10 Ab-

satz 2 der Gemeindeordnung. (2)  Obdachlose Personen wer-
den durch schriftliche Einweisungsverfügung in die Obdachlo-
senunterkunft eingewiesen.

(3) Ein Rechtsanspruch auf die Unterbringung in einer bestimmten 
Unterkunft oder auf Zuweisung von bestimmten Räumen be-
steht nicht. Eine obdachlose Person kann jederzeit aus sachlichen 
Gründen in eine andere Obdachlosenunterkunft oder einen an-
deren Raum in derselben Unterkunft umgesetzt werden Sie hat 
keinen Anspruch auf eine alleinige Nutzung eines Raumes.

(4) Mit der Einweisung und der Aufnahme in eine Obdachlosenun-
terkunft ist jede Person verp� ichtet, die Bestimmungen dieser 
Satzung zu beachten.
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§ 3 Benutzungsverhältnis
Das Benutzungsverhältnis ist ö� entlich-rechtlich ausgestaltet. Zwi-
schen der Gemeinde und der obdachlosen Person besteht kein pri-
vates Rechtsverhältnis, insbesondere kein Mietverhältnis.

§ 4 Beginn und  Ende der Nutzung
(1) Das Benutzungsverhältnis beginnt mit dem Zeitpunkt der Ein-

weisung in die Unterkunft.
(2) Das Benutzungsverhältnis endet mit der Räumung. Der Räu-

mung steht insbesondere gleich, wenn der Eingewiesene kei-
nen Gebrauch von dem zugewiesenen Raum macht.

§ 5 Benutzung der überlassenen Räume und  Hausrecht
(1) Die als Unterkunft überlassenen Räume dürfen nur von den einge-

wiesenen Personen und nur zu Wohnzwecken benutzt werden.
(2) Der Benutzer der Unterkunft ist verp� ichtet, die ihm zugewie-

senen Räume samt dem überlassenen Zubehör p� eglich zu 
behandeln, im Rahmen der durch ihre bestimmungsgemäße 
Verwendung bedingten Abnutzung instandzuhalten und nach 
Beendigung des Benutzungsverhältnisses in dem Zustand her-
auszugeben, in dem sie bei Beginn übernommen worden sind.

(3) Veränderungen an der zugewiesenen Unterkunft und dem 
überlassenen Zubehör dürfen nur mit ausdrücklicher Zustim-
mung der Gemeinde vorgenommen werden. Der Benutzer ist 
im Übrigen verp� ichtet, die Gemeinde unverzüglich von Schä-
den am Äußeren oder Inneren der Räume in der zugewiesenen 
Unterkunft zu unterrichten.

(4) Der Benutzer bedarf ferner der schriftlichen Zustimmung der 
Gemeinde, wenn er
1. ein Schild (ausgenommen übliche Namensschilder), eine 

Aufschrift oder einen Gegenstand in gemeinschaftlichen 
Räumen, in oder an der Unterkunft oder auf dem Grund-
stück der Unterkunft anbringen oder aufstellen will;

2. in der Unterkunft oder auf dem Grundstück außerhalb vor-
gesehener Park-, Einstell- oder Abstellplätze ein Kraftfahr-
zeug abstellen will;

3. Um-, An- und Einbauten sowie Installationen oder andere 
Veränderungen in der Unterkunft vornehmen will.

(5) Die Zustimmung wird grundsätzlich nur dann erteilt, wenn der 
Benutzer eine Erklärung abgibt, dass er die Haftung für alle 
Schäden, die durch die besonderen Benutzungen nach Abs. 3 
und 4 verursacht werden können, ohne Rücksicht auf eigenes 
Verschulden, übernimmt und die Stadt/Gemeinde insofern von 
Schadensersatzansprüchen Dritter freistellt.

(6) Die Zustimmung kann befristet und mit Au� agen versehen 
erteilt werden. Insbesondere sind die Zweckbestimmung der 
Unterkunft, die Interessen der Haus- und Wohngemeinschaft 
sowie die Grundsätze einer ordnungsgemäßen Bewirtschaf-
tung zu beachten.

(7) Die Zustimmung kann widerrufen werden, wenn Au� agen oder 
sonstige Nebenbestimmungen nicht eingehalten, Hausbe-
wohner oder Nachbarn belästigt oder die Unterkunft bzw. das 
Grundstück beeinträchtigt werden.

(8) Bei vom Benutzer ohne Zustimmung der Gemeinde vorge-
nommenen baulichen oder sonstigen Veränderungen kann die 
Gemeinde diese auf Kosten des Benutzers beseitigen und den 
früheren Zustand wiederherstellen lassen (Ersatzvornahme).

(9) Die Gemeinde kann darüber hinaus die erforderlichen Maßnah-
men ergreifen, um den Anstaltszweck zu erreichen.

(10) Die Bediensteten der Gemeinde sowie von der Gemeinde be-
auftragte Dritte sind berechtigt, die Unterkünfte in angemesse-
nen Abständen und nach rechtzeitiger Ankündigung werktags 
in der Zeit von 6:00 Uhr bis 22:00 Uhr zu betreten. Sie haben 
sich dabei gegenüber dem Benutzer auf dessen Verlangen aus-
zuweisen. Bei Gefahr im Verzug kann die Unterkunft ohne An-
kündigung jederzeit betreten werden. Zu diesem Zweck wird 
die Gemeinde einen Wohnungsschlüssel zurückbehalten.

(11) In den Unterkünften und den dazugehörigen Außenbereichen 
ist es verboten:
1. Ohne Erlaubnis Bauten und Anbauten zu errichten oder 

sonstige bauliche Veränderungen vorzunehmen.

2. Dritte in die Unterkunft aufzunehmen.
3. Die Unterkunft zu anderen Zwecken als zu Wohnzwecken 

zu nutzen.
4. Tiere zu halten, sofern keine Ausnahmegenehmigung er-

teilt wurde.
5. Nachschlüssel anfertigen oder die Schließvorrichtungen 

austauschen zu lassen.
6. Vermeidbaren Lärm zu verursachen. Von 22:00 Uhr bis 07:00 

Uhr hat sich jeder so zu verhalten, dass die Mitbenutzer und 
Nachbarn nicht gestört werden.

§ 6 Instandhaltung der Unterkünfte
(1) Der Benutzer verp� ichtet sich, für eine ordnungsgemäße Rei-

nigung, ausreichende Lüftung und Heizung der überlassenen 
Unterkunft zu sorgen.

(2) Zeigt sich ein wesentlicher Mangel der Unterkunft oder wird 
eine Vorkehrung zum Schutze dieser oder des Grundstücks 
gegen eine nicht vorhersehbare Gefahr erforderlich, so hat der 
Benutzer dies der Gemeinde unverzüglich mitzuteilen.

(3) Der Benutzer haftet für Schäden, die durch schuldhafte Verlet-
zung der ihm obliegenden Sorgfalts- und Anzeigep� icht entste-
hen, besonders, wenn technische Anlagen und andere Einrich-
tungen unsachgemäß behandelt, die überlassene Unterkunft 
nur unzureichend gelüftet, geheizt oder gegen Frost geschützt 
wird. Insoweit haftet der Benutzer auch für das Verschulden von 
Haushaltsangehörigen und Dritten, die sich mit seinem Willen 
in der Unterkunft aufhalten. 

 Schäden und Verunreinigungen, für die der Benutzer haftet, 
kann die Stadt/Gemeinde auf Kosten des Benutzers beseitigen 
lassen.

(4) Die Gemeinde wird die in § 1 genannten Unterkünfte und Haus-
grundstücke in einem ordnungsgemäßen Zustand erhalten. 
Der Benutzer ist nicht berechtigt, auftretende Mängel auf Kos-
ten der Gemeinde zu beseitigen.

§ 7 Räum- und  Streup� icht
Dem Benutzer obliegt die Räum- und Streup� icht nach der örtlichen 
Satzung über die Verp� ichtung der Straßenanlieger zum Reinigen, 
Schneeräumen und Bestreuen der Gehwege (Streup� ichtsatzung).

§ 8 Hausordnungen
(1) Die Benutzer sind zur Wahrung des Hausfriedens und zur ge-

genseitigen Rücksichtnahme verp� ichtet.
(2) Zur Aufrechterhaltung der Ordnung in der einzelnen Unter-

kunft kann die Verwaltung besondere Hausordnungen, in 
denen insbesondere die Reinigung der Gemeinschaftsanlagen 
und -räume bestimmt werden, erlassen.

§ 9 Rückgabe der Unterkunft
(1) Bei Beendigung des Benutzungsverhältnisses hat der Benutzer 

die Unterkunft vollständig geräumt und sauber zurückzuge-
ben. Alle Schlüssel, auch die vom Benutzer selbst nachgemach-
ten, sind der Gemeinde bzw. ihren Beauftragten zu übergeben. 
Der Benutzer haftet für alle Schäden, die der Gemeinde oder 
einem Benutzungsnachfolger aus der Nichtbefolgung dieser 
P� icht entstehen.

(2) Einrichtungen, mit denen der Benutzer die Unterkunft versehen 
hat, darf er wegnehmen, muss dann aber den ursprünglichen 
Zustand wiederherstellen. Die Gemeinde kann die Ausübung 
des Wegnahmerechts durch Zahlung einer angemessenen Ent-
schädigung abwenden, es sei denn, dass der Benutzer ein be-
rechtigtes Interesse an der Wegnahme hat.

§ 10 Haftung und Haftungsausschluss
(1) Die Benutzer haften vorbehaltlich spezieller Regelungen in die-

ser Satzung für die von ihnen verursachten Schäden.
(2) Die Haftung der Gemeinde, ihrer Organe und ihrer Bedienste-

ten gegenüber den Benutzern und Besuchern wird auf Vorsatz 
und grobe Fahrlässigkeit beschränkt. Für Schäden, die sich die 
Benutzer einer Unterkunft bzw. deren Besucher selbst gegen-
seitig zufügen, übernimmt die Gemeinde keine Haftung.
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§ 11 Verwaltungszwang
Räumt ein Benutzer seine Unterkunft nicht, obwohl gegen ihn eine 
bestandskräftige oder vorläu� g vollstreckbare Umsetzungsverfügung 
vorliegt, so kann die Umsetzung durch unmittelbaren Zwang nach 
Maßgabe des § 27 Landesverwaltungsvollstreckungsgesetzes vollzo-
gen werden. Dasselbe gilt für die Räumung der Unterkunft nach Be-
endigung des Benutzungsverhältnisses durch schriftliche Verfügung.

III. Gebühren für die Benutzung der Obdachlosen- 
und Flüchtlingsunterkünfte

§ 12 Gebührenp� icht und  Gebührenschuldner
(1) Für die Benutzung der in den Obdachlosen- und Flüchtlingsun-

terkünften in Anspruch genommenen Räume werden Gebüh-
ren erhoben.

(2) Gebührenschuldner sind diejenigen Personen, die in den Un-
terkünften untergebracht sind. Personen, die eine Unterkunft 
gemeinsam benutzen, sind Gesamtschuldner.

§ 13 Gebührenmaßstab und  Gebührenhöhe
(1) Die Benutzungsgebühr und Betriebskosten für die gemeindeeige-

nen Unterkünfte richten sich nach der Anlage zu dieser Satzung.
(2) Auf Antrag kann, in begründeten Einzelfällen, eine Ermäßigung 

der Gebühren im Ermessen der Verwaltung gewährt werden.
 

§ 14 Entstehung der Gebührenschuld, Beginn und  
Ende der Gebührenp� icht

(1) Die Gebührenp� icht beginnt mit dem Einzug in die Unterkunft 
und endet mit dem Tag der Räumung.

(2) Die Gebührenschuld für einen Kalendermonat entsteht mit 
dem Beginn des Kalendermonats. 

 Beginnt die Gebührenp� icht im Laufe des Kalendermonats, so 
entsteht die Gebührenschuld für den Rest dieses Kalendermo-
nats mit dem Beginn der Gebührenp� icht.

§ 15 Festsetzung und  Fälligkeit
(1) Die Benutzungsgebühr wird durch Gebührenbescheid festge-

setzt. Sie ist am dritten Werktag eines Monats für den laufenden 
Monat zur Zahlung fällig.

(2) Beginnt oder endet die Gebührenp� icht im Laufe eines Kalen-
dermonats, wird die Benutzungsgebühr nach den angefangenen 
Kalendertagen festgesetzt. Für die Fälligkeit gilt Abs. 1 Satz 2.

(3) Eine vorübergehende Nichtbenutzung der Unterkunft entbin-
det den Benutzer nicht von der Verp� ichtung, die Gebühren 
entsprechend Abs. 1 und 2 vollständig zu entrichten.

IV. Schlussbestimmungen

§ 16 Inkrafttreten
Diese Satzung tritt am  01.01.2024 in Kraft. Maulburg, 18.12.2023

Jürgen Multner
Bürgermeister

Hinweis nach §4 Abs. 4 GemO:
Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der 
Gemeindeordnung für Baden- Württemberg (GemO) oder aufgrund 
der GemO erlassenen Verfahrensvorschriften beim Zustandekom-
men dieser Satzung wird nach § 4 Abs. 4 GemO unbeachtlich, wenn 
sie nicht schriftlich oder elektronisch innerhalb eines Jahres seit der 
Bekanntmachung dieser Satzung gegenüber der Gemeinde geltend 
gemacht worden ist; der Sachverhalt, der die Verletzung begründen 
soll, ist zu bezeichnen. Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über 
die Ö� entlichkeit der Sitzung, die Genehmigung oder Bekanntma-
chung der Satzung verletzt worden sind.
 
Anlage – Gebührensätze
1. Bemessungsgrundlage für die Höhe der Benutzungsgebühr 

für die Obdachlosen- und Flüchtlingsunterkünfte ist die Wohn-
� äche der zugewiesenen Unterkunft. Für die Ermittlung der 

Wohn� äche gelten die Vorschriften der Zweiten Berechnungs-
verordnung in der jeweils geltenden Fassung. Neben der Benut-
zungsgebühr wird eine quadratmeterbezogene Betriebskos-
tenpauschale erhoben.
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Gemeindewohnungen:
Königsberger Str. 7+9 5,90 € 7,02 € 1,10 €
Lettenweg 2 6,98 € 5,36 € 1,17 €
Hermann-Burte-Str. 55 10,02 € 10,37 € 3,66 €
Bahnhofstr. 8 8,67 € 4,78 € 1,09 €
Neue Str. 17 12, 11 € 8,98 € 2,46 €
Hauingerstr. 3 + 5 3,84 € 8,24 € 1,84 €
Anmietungen:
Hauptstr. 21 7,04 € 6,46 € 4,47 €
Köchlinstraße 12 11,40 € 10,80 €

2. Bei der Errechnung der Benutzungsgebühr und der Betriebs-
kostenpauschale nach Kalendertagen wird für jeden Tag der 
Benutzung 1/30 der monatlichen Gebühr bzw. Pauschale zu-
grunde gelegt.

3. Bei Belegung einer Wohnung bzw. eines Zimmers mit mehreren 
obdachlosen Personen wird die Gebühr anteilig bezogen auf 
die gesamte Personenzahl berechnet.

4. Die Monatsbeiträge für Benutzungsgebühr und Betriebskos-
tenpauschale werden auf dem entsprechenden Bescheid auf 
jeweils volle Euro kaufmännisch gerundet.

ENDE AMTLICHER TEIL

Kinder & Jugend

Wiesentalschule Maulburg

„Alle Jahre wieder“… Wohin nur mit dem 
abgeschmückten Weihnachtsbaum?
Liebe Maulburgerinnen und Maulburger
Wir kommen am Samstag 13. Januar 2024 bei Ihnen vorbei und sam-
meln den Baum bei Ihnen vor dem Haus ein. Er sollte ab 9:00 Uhr gut 
sichtbar bereitliegen. 
Über eine Spende für unsere Klassenkasse, deren Höhe Sie selbst 
festlegen, würden wir uns sehr freuen. Vorab bitten wir Sie um An-
meldung bis spätestens 7. Januar 2024 unter den folgenden Tele-
fonnummern:

  0174 24 71 214 (WhatsApp oder SMS auch möglich) 
Familie Radtke

  07623 47 586 (auch Anrufbeantworter) Familie Winkler
  0176 222 968 53 (WhatsApp oder SMS auch möglich) 

Familie Degen
  0176 961 115 46 (am besten per WhatsApp) Familie Azemi

Oder Sie schreiben uns eine E-Mail an:
Weihnachtsbaum-maulburg@web.de

Bitte nennen Sie in jedem Fall Ihren Namen, Ihre Adresse und ggf. 
wichtige Informationen (z.B. „Baum neben der Garage“, “Bitte bei X 
klingeln“, …).
Die Bäume werden nach dem Sammeln von einer Fach� rma abge-
holt, zu Hackschnitzeln verarbeitet und sind so weiterhin nützlich.

Wir wünschen Ihnen ein schönes Weihnachtsfest und einen guten 
Rutsch ins neue Jahr. Ihre Klasse 9a der Wiesentalschule
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Dorfstübli Maulburg
Neujahrskonzert mit dem Markus Götz Quartett
Freitag 05. Januar um 20:00 Uhr
VVK: 10 Euro / AK: 12 Euro

Das Markus Götz Quartett spielt dieses Jahr nach dreijähriger Pause 
das traditionelle Neujahrs-(Jazz)-Konzert im Maulburger Dorfstübli. 
Es � ndet am Freitag, den 5.Januar, 20 Uhr statt. Der bekannte Musi-
ker und Komponist Markus Götz spielt zusammen mit seinen lang-
jährigen Begleitern Hubert Donkel (Bass), Professor Frieder Loch 
(Piano) und Dominik Hoyer (Schlagzeug).

Unter dem Titel „Zurück“ spielt das Quartett Titel, die auf den Klang 
des Flügelhorns von Markus Götz zugeschnitten sind. Es werden 
Höhepunkte aus den vergangenen Jahren neu und frisch erklingen. 
Die meisten Titel stammen aus der Feder von Markus Götz. Es wer-
den aber auch Kompositionen von Frieder Loch und Dominik Hoyer 
zu hören sein.

Reservierung unter 07622 - 65021, per E-Mail an: dorfstuebli@maul-
burg.de oder auf www.dorfstuebli-maulburg.de

Vereinsmitteilungen

Geschichts- und Kulturverein
Veranstaltungen im Dezember und Januar
Sa., 30.12., 18.00 Uhr: Vernissage der Neujahrsausstellung „Mit 
wachen Augen in und um Maulburg“, in der Wiesentalschule 
Maulburg. Fotogra� en von: Fritz Trinler, Uli Kirchhofer, Elfriede Ma-
rino, Kurt Greiner, Karl Loch, Anthony Judge, Günter Brunner, Bärbel 
Wassmer, Jochen Kluth, Konrad Bauer, Robert Barthlett; Filme von 
Guido Deusch. Musikalische Begleitung der Vernissage durch Uli 
P� eiderer, Gitarre, Laute
Mo., 1.1. – So, 7.1., jeweils 14.00 – 18.00 Uhr, Foto-Ausstellung, Wie-
sentalschule
Mi., 3.1., 15.00 – 16.00 Uhr: Kinderatelier, Wiesentalschule
Mi., 3.1., 16.30 – 17.30 Uhr: Film, „Ich bin dann mal im Wald“ von 
Guido Deusch, Wiesentalschule
Fr., 5.1., 15.00 – 16.00 Uhr: Kinderatelier, Wiesentalschule
Fr. 5.1., 16.30 – 17.30 Uhr: Film, „Mit Jägern unterwegs - in Maul-
burg‘s Wald und Flur“ (Herbst / Winter) von Guido Deusch, Wiesen-
talschule
So., 07.01., 17.00 Uhr: Finissage der Neujahrsausstellung, Konzert 
mit „In� agranti Vokal“, Wiesentalschule
 

Musikschule Mittleres Wiesental
Klassik@5
Im 3. Konzert der Klassik@5-Saison 2023-2024 erleben wir das Trio 
Danzón – am 14. Januar, um 17:00 Uhr, in der Meret-Oppen-
heim-Aula des Schulzentrums Steinen, Eisenbahnstraße 26 (barrie-
refrei).

Karten für 12.- Euro (Erw.) - auch Saisonkarten - sind ab 16:30 an der 
Konzertkasse erhältlich. Jugendliche bis 18 Jahre sind frei.

Seit 2011 spielen die Mitglieder des Trio Danzón in kollegialer Ver-
bundenheit interessante und vielseitige Programme in der klang-
vollen Besetzung mit Klarinette, Violoncello und Klavier. Neben 
klassisch-romantischen Werken nimmt das Trio gerne auch neuere 
Kompositionen sowie Werke populäreren Charakters in das Reper-
toire auf.
Das aktuelle Programm enthält neben romantischen Werken von 
Michail Glinka und Max Bruch interessante Bearbeitungen: zum 
einen Arvo Pärts Neugestaltung eine Mozart-Adagios sowie die Be-
arbeitung von Beethovens späten Bagatellen op. 119 durch Johan-
nes Schöllhorn (Musikhochschule Freiburg/Br.) für diese Besetzung. 
Abgerundet wird das Programm in Steinen mit Astor Piazzolla und 
mit einem munteren, neo-barocken Werk von Daniel Schnyder.
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Männerchor Maulburg 1842 e. V. 
Generalversammlung
Der Männerchor Maulburg hält am Freitag, 05. Januar 2024 um 
19:00 Uhr seine Generalversammlung ab.
Tagungsort ist der Proberaum im Kindergarten in der Neue Straße.

Tagesordnung:
1.  Begrüßung
2.  Totengedenken
3.  Jahresbericht des Vorstandes
4.  Bericht des Schriftführers
5.  Kassenbericht
6.  Entlastungen
7.  Wahlen
8.  Verschiedenes, Wünsche, Anträge

Der Männerchor lädt alle Mitglieder zur Generalversammlung herz-
lich ein.

Der Männerchor wünscht allen Mitgliedern und Freunden des Chor-
gesangs ein frohes, gesegnetes Weihnachtsfest und einen guten 
Rutsch ins neue Jahr.  
 

Musikverein Maulburg 1844 e. V.
Weihnachtliches musizieren auf dem Friedhof 
am Heiligen Abend
Der Musikverein Maulburg möchte Sie auch in diesem Jahr wieder 
mit einem weihnachtlichen Musizieren auf dem Friedhof am 
Heiligen Abend ab 17:15 Uhr erfreuen. Sie sind herzlich dazu ein-
geladen.
*****************************************************************
Der Musikverein bedankt sich bei allen Helfern für die tolle Mitarbeit im 
zu Ende gehenden Jahr und bei allen Gästen für die tolle Athmosphäre 
an unseren Festen und Konzerten.
Wir wünschen allen Freunden, Mitgliedern und Ehrenmitgliedern ein 
besinnliches Weihnachtsfest und alles Gute für das Jahr 2024!
*****************************************************************
Schon heute möchten wir Sie auf den Termin für unsere General-
versammlung aufmerksam machen. Die ordentliche Generalver-
sammlung des Musikvereins und der Bläserjugend � ndet am Sams-
tag, 20. Januar 2024 um 20:00 Uhr in unserem Probelokal statt.
Zu dieser Generalversammlung sind alle Ehren- und Passivmitglie-
der des Musikvereins sowie die Jungmusikerinnen und Jungmusiker 
und deren Eltern herzlich eingeladen. Die Tagesordnung wird noch 
bekanntgegeben

SG Maulburg Steinen

Der Nikolaus bei den Jüngsten, den Minis !!!

Die Kinder haben sich sehr gefreut. 

  Handballclub 
Am 08. Dezember 2023 war der Grundschulaktionstag vom 
SHV und AOK. In Maulburg waren ca. 90 Kinder der 2. und 3. 
Klasse in 2 Gruppen am Start.

Die Kinder durften an 5 Stationen den Hannibalpass erspielen 
und auf zwei Kleinfeldern konnten sie Handball und Aufsetzer-
ball spielen. 

Vielen Dank an alle Helferinnen die das ganze super betreut 
haben. 

Turn- u. Sportverein 
Maulburg 1887 e. V. 

Hallo Sportfreunde,
unser neuer TuS Onlineshop ist jetzt online, ab jetzt kann be-
stellt werden! Geht dazu einfach auf tus-maulburg.fan12.de

ACHTUNG! Zum Start gibt es für Euch bis zum 29.12.2023 einen 
Erö� nungsrabatt.
So genießen alle Mitglieder bei Eingabe des folgenden Gut-
scheincodes einen Erö� nungsrabatt von 15% auf den Gesamt-
betrag. Dazu einfach bei der Bestellung den Gutscheincode 
„15-15764“ eingeben. (Der Rabattcode ist nicht kombinierbar 
mit anderen Mengenrabatten. Gutscheine sind von der Rabat-
tierung ausgeschlossen)
Nun viel Spaß beim Stöbern.

Auf diesem Wege wünschen wir allen unseren Mitgliedern ein 
wunderschönes, frohes besinnliches Weihnachtsfest!
Geniesst die Zeit ohne Stress und Hektik im Kreise eurer Liebsten!

Euer TuS Maulburg

Schützengesellschaft  
Maulburg e. V. 1964
Das Training fi ndet jeden Mittwoch statt 
Trainingszeiten: Jugend & Aktiv ab 19:00 Uhr
Rückfragen unter: 0152 - 54 62 3887
gez. Vorstandschaft SG Maulburg
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Kirchliche Nachrichten

Christliche Gemeinde Maulburg
Hauptstraße 69 • Kontakt: cg-maulburg.de

Veranstaltungen:
Sonntag: 10:00 Uhr Gottesdienst und Kinderstunde
Mittwoch: 20:00 Uhr Bibelstunde

Weiter � nden Frauenkreise, Gebetskreise und Hauskreise an ver-
schiedenen Orten statt.

Evangelische Kirchengemeinde  
Maulburg

Am Donnerstag, 21. Dezember
20:00 Uhr Kirchenchorprobe im Gemeindehaus

Am Samstag, 23. Dezember
10:00 Uhr Krippenspielprobe in der Kirche
 Generalprobe

Am Sonntag, 24. Dezember (Heilig Abend)
15.00 Uhr Gottesdienst für Eltern mit kleinen Kindern (Pfr. Paul 

Wassmer)
16.00 Uhr Gottesdienst mit Krippenspiel (Pfr. Paul Wassmer)
22.00 Uhr Christmette mit dem Evang. Kirchenchor (Pfrin. Bärbel 

Wassmer)

Am Montag, 25. Dezember (1. Weihnachtsfeiertag)
10:00 Uhr Gottesdienst (Pfrin. Bärbel Wassmer)

Am Dienstag, 26. Dezember (2. Weihnachtsfeiertag)
18:00 Uhr Abendgottesdienst mit Wunschliedersingen (Pfr. Paul 

Wassmer)

Am Freitag, 29. Dezember
Der Frauengesprächskreis tri� t sich zum Mittagessen in Lörrach

Am Sonntag, 31. Dezember (Silvester)
17:00 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl (Pfrin. Bärbel Wassmer)
 der Kirchenchor wird den Gottesdienst begleiten

Am Sonntag, 07. Januar 2024
10:00 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl (Pfr. Paul Wassmer)

Pfarrbüro am Freitag, den 22.12.2022
Das Pfarrbüro ist an diesem Freitag von 8-10 Uhr besetzt.

Der Offene Weihnachtsabend in 
„Schärers Au“ in Schopfheim
Am Heiligabend von 16-20 Uhr laden die evangelischen und die 
katholischen Kirchengemeinden Schopfheim und Maulburg, der 
Verein für Soziale Dienste und das Diakonische Werk zum o� enen 
Weihnachtsabend ein.
Anmeldung bis zum 20.12.2023 beim Diakonischen Werk in Schopf-
heim, Tel. 07622-69 75 96 0. Kosten: 5€ für Essen und Getränke
 
Sie erreichen uns:
Pfarrerin Bärbel Wassmer / Pfarrer Paul Wassmer  07622 - 66 90 51
Sekretärin Andrea Mazur  07622 - 67 39 999

Sprechzeiten:  Montag von 8:00 Uhr bis 12:00 Uhr
Freitag von 9:30 Uhr bis 11:30 Uhr
Fax: 07622 - 66 90 53
E-Mail: maulburg@kbz.ekiba.de
Homepage: www.eki-maulburg.de

Alltagsunterstützung:
Maulburg / Steinen    07627 - 92 000
Schopfheim  07622 - 69 73 52 6
Sozialstation 07622 – 69 73 50
 

Freie Evang. Gemeinde Maulburg e. V.
Köchlinstraße 7 • Kontakt: Allen Broome   07673 - 889033

Gottes Liebe zu uns ist für alle sichtbar geworden, 
als er seinen einzigen Sohn in die Welt sandte, 
damit wir durch ihn leben können.  1, Johannes 4,9
 
GOTTESDIENSTE
Sonntag, 24. Dezember 2023, Heiligabend  -  kein Gottesdienst
Sonntag, 31. Dezember 2023, Silvester, um 10:00 Uhr
Sonntag, 07. Januar 2024 um 10:00 Uhr
Sonntag, 14. Januar 2024 um 10:00 Uhr
 
GEBETSABEND
Donnerstag, 21. Dezember 2023 um 19:45 Uhr
 
HAUSKREISE
Donnerstag, 28. Dezember 2023 um 19:45 Uhr
Donnerstag, 04. Januar 2024 um 19:45 Uhr
Donnerstag, 11. Januar 2024 um 19:45 Uhr
 
Wir wünschen Ihnen frohe und besinnliche Weihnachtstage
und Gottes Segen für das Neue Jahr.
 

Röm. kath. Kirchengemeinde  
Mittleres Wiesental
Freitag, 22. Dezember 2023
Steinen Seniorenzentrum Mühlehof
16:30 Uhr Eucharistiefeier  Pfr. Michael Latzel 

Samstag, 23. Dezember 2023
Höllstein St. Maria 
10:00 Uhr Generalprobe Krippenspiel für St. Maria  
Höllstein St. Maria 
18:30 Uhr Eucharistiefeier zum Sonntag  Pfr. Michael Latzel 

Sonntag, 24. Dezember 2023  
Schopfheim St. Bernhard 
15:45 Uhr Kinderkrippenfeier mit Krippenspiel mitgestaltet vom 

Kinderchor St. Bernhard  Martina Rettig  
Hausen St. Josef    
17:00 Uhr Eucharistiefeier Christmette mit Krippenspiel mitge-

staltet vom Hausener Chor  Pfr. Michael Latzel 
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Höllstein St. Maria    
17:00 Uhr Familienkrippenfeier mit Krippenspiel mitgestaltet 

von der Musikgruppe Vivace  Diakon Uwe Degenhardt, 
Carola Sudau   

Schopfheim St. Bernhard 
22:00 Uhr Christmette musikalisch begleitet von Familie Rekers  

Pfr. Michael Latzel  

Montag, 25. Dezember 2023
Schopfheim St. Bernhard 
09:00 Uhr Eucharistiefeier mitgestaltet vom Kirchenchor St. 

Bernhard  Pfr. Michael Latzel   
Höllstein St. Maria    
11:00 Uhr Eucharistiefeier mitgestaltet vom Kirchenchor St. 

Maria  Pfr. Michael Latzel  

Dienstag, 26. Dezember 2023
Hausen St. Josef  
10:00 Uhr Eucharistiefeier  Pfr. Michael Latzel, Diakon Uwe Degen-

hardt   

Samstag, 30. Dezember 2023
Schopfheim St. Bernhard 
18:30 Uhr Eucharistiefeier zum Sonntag  Pfr. Michael Latzel

Sonntag, 31. Dezember 2023
Hausen St. Josef  
10:00 Uhr Eucharistiefeier  Pfr. Michael Latzel 
Höllstein St. Maria   
17:00 Uhr Jahresschlussandacht  Georg Schenk  

Montag, 01. Januar 2024
Schopfheim St. Bernhard 
10:00 Uhr Eucharistiefeier  Pfr. Michael Latzel 

Dienstag, 02. Januar 2024
Höllstein St. Maria 
17:50 Uhr Rosenkranz   
Höllstein St. Maria 
18:30 Uhr Eucharistiefeier  Pfr. Michael Latzel 

Mittwoch, 03. Januar 2024
Höllstein Bernhardheim  
20:00 Uhr Probe der Musikgruppe Vivace  
 
Kath. Pfarrbüro St. Maria 
Bernhardstraße 10 – 79585 Steinen-Höllstein
Pfarrbüro-Sprechzeiten: Mo und Fr von 08:30 - 11:00 Uhr, 
Di und Do von 15:30 - 18:00 Uhr
Tel. 07627 - 1432, Fax 07627 - 970478;  
E-Mail: pfarrbuero.steinen@kath-mittleres-wiesental.de
www.kath-mittleres-wiesental.de
Das Pfarrbüro bleibt vom 23. Dezember 2023 – 08. Januar 2024 
geschlossen. 

Aus den Gemeinderatsfraktionen

Freie Wähler-Fraktion

Neujahrsempfang und 75. Geburtstag 
der Freien Wähler Maulburg
Alle Bürgerinnen und Bürger sind eingeladen, mit den Freien Wäh-
lern ihren 75. Geburtstag und das neue Jahr zu feiern.

Termin: 13. Januar 2024
Uhrzeit: 19 Uhr (Achtung: Im Veranstaltungskalender stand 

eine falsche Uhrzeit)
Ort: Rathaussaal

Dazu ist es gelungen, Matthias Altendorf, den Chef der E&H - Grup-
pe, für einen Vortrag zu gewinnen. Er wird über das Thema: „Endress 
& Hauser im Spannungsfeld der Politik: global und regional“ refe-

rieren. Bevor Matthias Altendorf nach Reinach in die E&H - Zentrale 
wechselte, war er Chef des Maulburger Werkes. Dort hatte er seine 
ungewöhnliche Karriere als Lehrling begonnen. Neben globalen 
Themen kennt er also auch die regionalen Besonderheiten bestens. 
Nicht nur in wirtschaftlich schwierigen Zeiten, sondern eigentlich 
immer, ist es wichtig, dass die kommunalpolitisch Verantwortlichen 
und die heimische Wirtschaft im Gespräch bleiben. Ein gutes Mitei-
nander bringt beide Seiten voran. Insbesondere in Maulburg ist die-
ser Dialog wichtig. Unsere Gäste dürfen sich auf einen interessanten 
und kurzweiligen Vortrag freuen.

Anschließend wollen wir mit unseren Bürgerinnen und Bürgern im 
Gespräch bleiben. Das geht am besten an Stehtischen bei einem fei-
nen Gläs‘chen und leckeren Brötchen.

Der Eintritt ist frei.

Soziales & Sicherheit

Arbeiterwohlfahrt 
Ortsverein Maulburg-Steinen

Lieber Mitglieder der AWO Maulburg – Steinen,
liebe Freunde und Gönner des AWO Ortsvereins,

wir möchten uns ganz herzlich 
für die Treue zur AWO bedanken 
und wünschen allen ein geseg-
netes Weihnachtsfest und ein 
glückliches und friedliches 2024

Der AWO Ortsvorstand

Sozialstation
Gesprächskreis für Angehörige 
von Menschen mit Demenz
Montag, 08. Januar 2024 von 18:00 Uhr bis 19:30 Uhr in den 
Räumen von Die P� ege - Sozialstation Wiesental e.V., An der 
Wiese 24, Schopfheim

Die Teilnehmer/innen haben die Möglichkeit, sich auszutauschen 
und Informationen verschiedenster Art zum Thema "Demenz" zu 
bekommen. 
Leitung Gesprächskreises: Sonja Traxel  

Neue Teilnehmer/innen sind willkommen. Eine Anmeldung ist nicht 
erforderlich. Die Termine sind auch auf der Website von Die P� ege - 
Sozialstation Wiesental e.V. aufgeführt: https://www.p� ege-wiesen-
tal.de/angebote/demenz-angebote

VdK - Ortsverein Maulburg
Grillstand des VdK
Jeden Freitag bis Ende März 2024 
ist der VdK-Ortsverband Maulburg 
auf dem Wochenmarkt mit seinem 
Grillstand vertreten und bietet seine 
leckeren Grillwürste an.
Jeder ist am Grillstand willkommen.
Kommen Sie und genießen Sie unse-
re Grillwürste.

Wir sind für Sie da.
Ihr VdK Ortsverband Maulburg
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Gut besuchte und gelungene Adventsfeier 
des VdK Maulburg
In der festlich dekorierten TUS-Gaststätte fand bei Ka� ee und Ku-
chen unsere sehr gut besuchte Adventsfeier statt, die unter dem 
Motto: Einstimmung auf die stille Zeit! stand.

Schriftführer Hans Zimmermann führte durch das Programm und 
begrüßte im Namen des Vorstands die Anwesenden und ging kurz 
auf die aktuelle Situation ein, berichtete über die Aktivitäten und 
Erfolge des VdK für seine Mitglieder und hielt einen Ausblick auf die 
im neuen Jahr wirksamen Änderungen für behinderte Menschen 
und die insbesondere im P� egebereich noch zu lösenden Proble-
me. Sehr herzlich dankte er allen Mitgliedern, die sich während des 
Jahres ehrenamtlich engagiert haben.

Erhard Schöp� in berichtete als Kreisverbandsvertreter über die Ak-
tivitäten des Kreisverbands und dessen Ortsverbände. Die Mitglie-
derzahl im Kreis Lörrach hat die 5.000er Marke überschritten.

Bürgermeister Multner dankte dem VdK (insbesondere dem Orts-
verband Maulburg) für sein gesellschaftliches Engagement und 
informierte über den Stand des Seniorenhausprojekts. Da die ge-
schätzten Kosten ca. 13 Mio. € betragen, und diese Summe den trag-
baren Rahmen für die Gemeinde und den vorgesehenen Betreiber 
sprengt, steht das Projekt nochmals auf dem Prüfstand. Er sicherte 
zu, sich in seiner verbleibenden Amtszeit um eine vertretbare Lö-
sung zu bemühen.

Mit Ka� ee und Kuchen begann der gemütliche und unterhaltsame 
Veranstaltungsteil. Es wurden Gedichte und Geschichten, teils auf 
alemannisch, sowie besinnliche und unterhaltsame Lieder auch 
zum Mitsingen dargebracht.

Zum Ausklang erhielten noch alle ein kleines Präsent mit den besten 
Wünschen für eine besinnliche Adventszeit.

Behördennachrichten

Landratsamt Lörrach
Landkreis fördert Integrationsprojekte 
im Jahr 2024
120.000 Euro im Fördertopf / Antragstellung bis 2. Februar 2024
Landkreis Lörrach. Auch im Jahr 2024 stellt der Landkreis Lörrach 
Finanzmittel zur Förderung von Integrationsprojekten für Menschen 
mit Zuwanderungsgeschichte zur Verfügung. Städte, Gemeinden, 
die Liga der freien Wohlfahrtsverbände, Vereine und ehrenamtliche 
Zusammenschlüsse können bis zum 2. Februar 2024 entsprechende 
Anträge beim Landkreis stellen. Es können Mittel für niederschwel-
lige Integrationsprojekte oder für den Einsatz von Stadtteileltern 
und Integrationslotsen auf Stadt- oder Gemeindeebene beantragt 
werden. Über die eingegangenen Anträge wird nächstes Jahr Mitte 
April entschieden.

Stadtteileltern / Integrationslotsen
Stadtteileltern und Integrationslotsen beraten Menschen mit 
Migrationshintergrund zu bestehenden Angeboten und Unterstüt-
zungsmöglichkeiten und erö� nen ihnen damit den Zugang zu den 
bestehenden Regeldiensten. Idealerweise haben die Stadtteilel-
tern / Integrationslotsen selbst eine Zuwanderungsgeschichte. Sie 

stellen Kontakte zu Familien mit Migrationshintergrund und un-
terschiedlichen Problemlagen her und bauen Vertrauen auf. Dabei 
wird informell und alltagsgebräuchlich über das Leben in Deutsch-
land informiert. Bei Bedarf soll auch eine Begleitung zu Gesprächen, 
unter anderem in Kindergärten und Schulen sowie bei Behörden 
und Ärzten erfolgen. Dabei sollen die Eltern und Jugendlichen so 
gestärkt werden, dass sie zielgerichtet eine professionelle Beratung 
aufsuchen und bestehende Förderangebote in Anspruch nehmen. 
Hierbei sind die Stadtteileltern / Integrationslotsen nur unterstüt-
zend und vermittelnd tätig. Ziel ist, bestehende Hemmschwellen 
dauerhaft abzubauen. Der maximale Förderbetrag für Stadtteilel-
tern- bzw. Integrationshelferprojekte liegt bei 25.000 Euro und ist 
abhängig von einer Ko� nanzierung in gleicher Höhe durch die Ge-
meinde, in der die Stadtteileltern / Integrationshelfer tätig sind.

Sonstige Integrationsprojekte
Die sogenannten „sonstigen Integrationsprojekte“ sollen für Men-
schen mit ausländischen Wurzeln und Einheimische Räume zur 
Begegnung und zur aktiven Teilhabe am gesellschaftlichen Leben 
scha� en. In Kooperation mit vorhandenen Akteuren vor Ort (unter 
anderem Kommune, Jugendsozialarbeit, Vereine, Schulen) sollen 
attraktive Angebote für unterschiedliche Zielgruppen gemacht 
werden. Maßnahmen können aus den folgenden Bereichen sein: 
Kreativprojekte, Sportangebote, freizeitpädagogische Maßnah-
men, Begegnungs- und Austauschmöglichkeiten. Der o� ene Aus-
tausch zwischen Menschen unterschiedlicher Herkunft und der 
niederschwellige Zugang zu den Projekten sollen die Zugehörig-
keit zum lokalen Umfeld stärken, den Zusammenhalt fördern sowie 
Fremdenfeindlichkeit entgegenwirken.
Es sind kreative Ansätze und innovative Projekte gefragt, die zuge-
wanderte Mitmenschen niederschwellig ansprechen und einbezie-
hen sowie gleichzeitig auf das Wissen und die Erfahrungen der hier 
sesshaft Gewordenen und Einheimischen zurückgreifen. Mit einer 
Förderung durch den Landkreis erhalten diese Ideen eine Chance 
und leisten einen Beitrag zum friedlichen Zusammenleben in den 
Kommunen. Die Einbringung eines Eigenbetrags durch bürger-
schaftliches Engagement oder in � nanzieller Form ist Vorausset-
zung für eine mögliche Förderung.
Die Integrationsprojekte können bis maximal 10.000 Euro unter-
stützt werden. Anträge unter 1.000 Euro können nicht gefördert 
werden.

Die entsprechenden Vordrucke zur Antragstellung sind auf der In-
ternetseite des Landratsamts zu � nden unter www.loerrach-land-
kreis.de/integration-formulare. Für Rückfragen steht die Integrati-
onsbeauftragte Eva Petersik zur Verfügung. Sie nimmt die Anträge 
per E-Mail entgegen: eva.petersik@loerrach-landkreis.de .

Ab 2024 Termine der Christbaumsammlungen 
der Vereine nicht mehr im Abfallkalender und in 
der Abfall-App
Landkreis Lörrach Ab dem kommenden Jahr werden Informati-
onen zu den Christbaumsammlungen hauptsächlich über die Ta-
gespresse und die Mitteilungsblätter der einzelnen Gemeinden 
kommuniziert, aber nicht mehr über den Abfallkalender und die 
Abfall-App des Eigenbetriebs Abfallwirtschaft Landkreis Lörrach.

Hintergrund ist, dass es in den vergangenen Jahren zunehmend zu 
Verwirrungen in der Kommunikation gekommen ist, da der Abfall-
wirtschaft nicht alle Informationen zu den unterschiedlichen Vorge-
hensweisen bei den Sammlungen der zahlreichen Vereine vorlagen.

Aktuelle Informationen � nden Sie unter www.abfallwirtschaft-loer-
rach-landkreis.de/aktuelles/meldungen.

  07771 9317-11
 anzeigen@primo-stockach.de

WIR BERATEN SIE GERNE!
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Interessantes & Wissenswertes

Konzert bei Akustik in Agathen 
am 22. Dezember
Park Stickney (harp) & Omri Hason (perc)
Der New Yorker Jazzharfenist Park Stickney und der Multi-Perkussi-
onist Omri Hason kennen keine Grenzen!
Im Duo-Projekt ‚soundscape‘ begegnen sich zwei Musiker-Persön-
lichkeiten, die ihre Eigenständigkeit und ihre Besonderheiten zu 
einem neuen Klangerlebnis verschmelzen. Beide gehen bewusst 
mit ihren eigenen Traditionen um und suchen die Auseinanderset-
zung mit neuen musikalischen Formen. Eine faszinierende Reise 
durch verschiedene Klangwelten.

Park Stickney (harp) & Omri Hason (perc)
Fr 22. Dezember 2023, 19:00 Uhr
Kirche St. Agathe, Schopfheim-Fahrnau
Vorverkauf
20 Euro / 17 Euro  bei Sigrid ś Bastellädele, Hauptstrasse 44, Schopfheim
Stark reduziertes Kulturteilhabeticket nur direkt bei der Veranstalte-
rin durch Mail an akustik-in-agathen@posteo.de

DAK-Gesundheitsreport 2023
1. Halbjahr 2023: Mehr Krankschreibungen 
im Landkreis Lörrach 
• Starker Anstieg des Krankenstands auf 5,0 Prozent, insge-

samt leicht über Landesniveau 
• Mehr Fehltage aufgrund von Erkältungen und Rückenleiden
• Sonderanalyse zeigt Gesundheitsrisiko für Beschäftigte in 

Personalmangel-Berufen

Lörrach, 12. Dezember 2023. Der Krankenstand im Landkreis 
Lörrach ist im ersten Halbjahr 2023 weiter gestiegen. Die Be-
schäftigten in der Region hatten 36 Prozent mehr Fehltage als 
im Vorjahreshalbjahr. Mit 5,0 Prozent lag der Krankenstand 
höher als im Landesdurchschnitt (4,7 Prozent). Laut DAK-Ge-
sundheitsreport fallen die Veränderungen in manchen Alters-
gruppen stärker ins Gewicht als in anderen. Insgesamt haben 
Fehltage aufgrund von Atemwegsproblemen und Rückenlei-
den zugenommen, Arbeitsausfall durch Corona ist hingegen 
um 67 Prozent zurückgegangen. Der hohe Krankenstand ver-
schärft die Situation für Beschäftigte in Berufen mit hohem 
Personalmangel weiter. 
„Wir informieren regelmäßig über den Krankenstand im Landkreis 
Lörrach“, sagt Horst Lüttner, Leiter der DAK-Gesundheit in Lörrach. 
Dafür wertet die Kasse die Krankschreibungen aller Beschäftigten 
aus, die bei ihr versichert sind. „Unsere aktuelle Halbjahresanalyse für 
2023 zeigt, dass die Fehlzeiten auch nach dem Ende der Pandemie ein 
wichtiges Thema für die Unternehmen und Betriebe vor Ort bleiben“, 
so Horst Lüttner. „Ein Krankenstand von 5,0 Prozent bedeutet immer-
hin, dass von 1.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an jedem Tag 
von Januar bis Juni insgesamt 50 krankgeschrieben waren.“

Mehr Atemwegsprobleme und Rückenleiden
Die meisten Ausfalltage gingen im ersten Halbjahr 2023 auf das Konto 
von drei Erkrankungsgruppen: An erster Stelle standen die Atem-
wegserkrankungen wie Erkältungen und Bronchitis. In dieser Gruppe 
stieg die Anzahl der Fehltage um 55 Prozent an, von 124 Tage je 100 
Beschäftigte auf 193 Tage. Viele Fehltage verursachten auch Erkran-

kungen des Muskel-Skelett-Systems wie etwa Rückenschmerzen. Hier 
erhöhte sich der Arbeitsausfall um 52 Prozent. Aufgrund von psychi-
schen Erkrankungen waren DAK-versicherte Beschäftigte im ersten 
Halbjahr ebenfalls häu� g krankgeschrieben (113 Fehltage je 100 Be-
schäftigte). Das Plus betrug hier 17 Prozent. Deutlich rückläu� g waren 
dagegen die Fehlzeiten durch Corona: Sie sanken um 67 Prozent.

Die Hälfte der Beschäftigten hatte mindestens 
eine Krankschreibung
Schon etwa die Hälfte der Beschäftigten hatte im ersten Halbjahr 
mindestens eine Krankschreibung (45,2 Prozent). So eine hohe 
Quote wird gewöhnlich erst am Ende eines Jahres erreicht. Bei den 
jungen Erwerbstätigen bis 30 Jahren war die Steigerung der Krank-
schreibungen mit einem Plus von 79 Prozent besonders deutlich. 
Auf 100 Beschäftigte kamen in dieser Altersgruppe insgesamt 113 
Krankschreibungsfälle. Bei den über 50-Jährigen waren es mit 70 
Fällen je 100 Beschäftigte wesentlich weniger. Allerdings sind ältere 
Erwerbstätige dafür eher von langwierigen Erkrankungen betro� en 
wie etwa Bandscheibenvorfällen oder schweren Depressionen. Für 
ihre Altersgruppe zeigt die Analyse deshalb zwar weniger Fälle, aber 
insgesamt mehr Fehltage.

Sonderanalyse zum Gesundheitsrisiko Personalmangel
Die DAK-Gesundheit hat in einer Sonderanalyse gemeinsam mit dem 
IGES Institut in Berlin auch die Auswirkungen von Personalmangel auf 
den Krankenstand untersucht und dafür eine repräsentative Forsa-Be-
fragung beauftragt. Demnach erleben im Bundesland Baden-Würt-
temberg 42 Prozent der Beschäftigten regelmäßig Personalmangel 
in ihrem Arbeitsumfeld. Das führt zu einem starken Leistungs- und 
Termindruck, zu Überstunden und zu einem Verzicht auf Pausen. In 
der Folge berichten die Betro� enen von allgemeiner Erschöpfung (50 
Prozent), von Schlafstörungen (35 Prozent) und Kopfschmerzen (22 
Prozent). Sie geben solche Beschwerden wesentlich häu� ger an als 
Beschäftigte ohne Personalnot. „Wir müssen die Situation von Men-
schen, die unter Personalmangel arbeiten, besonders im Blick behal-
ten. Es zeichnet sich schon jetzt ab, dass sich die damit verbundenen 
Belastungen auf den Krankenstand auswirken“, sagt Horst Lüttner. 
„Firmen und Betriebe in Baden-Württemberg sollten auch im eige-
nen Interesse verstärkt auf den Gesundheitsschutz ihrer Mitarbeiten-
den achten und weitere Ressourcen ins Betriebliche Gesundheitsma-
nagement investieren“, so Lüttner. „Unsere Kasse hilft Unternehmen 
dabei, die Gesundheit der Beschäftigten zu erhalten und zu stärken.“

Die DAK-Gesundheit ist eine der größten gesetzlichen Krankenkas-
sen Deutschlands. Sie hat rund 630.000 Versicherte in Baden-Würt-
temberg. Weitere Informationen zum Betrieblichen Gesundheits-
management der Kasse gibt es online unter: www.dak.de/BGM

Deutsch-schweizerische 
Rentenberatungen vor Ort
Die Deutsche Rentenversicherung (DRV) und die Träger der gesetz-
lichen Rentenversicherung in der Schweiz bieten jedes Jahr gren-
züberschreitende Informationen zur Rente an. Wir laden am 06. 
Februar 2024 zu einem internationalen Beratungstag in Lörrach ein.

Dieses Angebot richtet sich an alle Personen, die Beiträge zur ge-
setzlichen Rentenversicherung in Deutschland und der Schweiz 
gezahlt haben. Experten beider Länder beraten diese Versicherten 
kostenlos zum jeweiligen nationalen Recht und zu den zwischen-
staatlichen Auswirkungen. Interessierte werden gebeten, sämtliche 
Versicherungsunterlagen sowie den Personalausweis mitzubringen, 
um eine umfassende Beratung zu ermöglichen.
Der Beratungstag � ndet am 06. Februar 2024 von 9:00 bis 12:00 Uhr 
und von 13:00 bis 18:00 Uhr in den Räumen der DRV Baden-Würt-
temberg, Feldbergstrasse 16 in Lörrach statt.

Die DRV Baden-Württemberg bittet um Verständnis, dass eine vor-
herige telefonische Terminvereinbarung unter Tel. 07621 42256-10 
(ab dem 2. Januar 2024, Stichwort: Internationaler Beratungstag) mit 
Angabe der deutschen und schweizerischen Rentenversicherungs-
nummer erforderlich ist.
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Skiausfahrt des Ski-Club Zell
Der Ski-Club Zell bietet am Samstag, den 06. Januar 2024 eine Tages-Skiausfahrt nach Melchsee-Frutt an.
Die Fahrt richtet sich auch an Nichtmitglieder. 
Fahrtkosten Mitglied 20,00 Euro, Nichtmitglieder 25,00 Euro zzgl. Kosten für den Skipass.
Bei zwei Vollzahlern fährt ein Kind kostenlos im Bus mit.
Abfahrt in Zell Bahnhof ist um 06:00 Uhr.
Abfahrt in Maulburg Rathaus ca. 06:15 Uhr.

Weitere Informationen und Anmeldung unter www.skiclub-zell.de 

ENDE DES REDAKTIONELLEN TEILS

RIKE RICHSTEIN
DIE FARBEN DES SEES
Nach einer schmerzhaften Trennung reist Matilda an den Bodensee in das Haus ihrer kürzlich verstorbenen Großmutter Enni. 
Seit ihrer Kindheit ist sie nicht mehr hier gewesen und ihr wird bewusst, wie wenig sie über diese Frau weiß. In Ennis Nacht-
tisch � ndet sie das Foto eines jungen Mannes, der nicht ihr Großvater war. Um sich abzulenken und auch aus Neugier, begibt 
sie sich auf die Suche nach dem Unbekannten und begegnet dabei einer Wahrheit, die alles verändert.

»Die Farben des Sees« ist ein ebenso ergreifender wie zärtlicher Roman über die richtigen und die falschen Entscheidungen im 
Leben und darüber, dass es am Ende genau diese sind, die uns ausmachen.

Gebunden mit Lesebändchen | ISBN 978-3-7977-0785-7 | 22,00 € | Verlag Stadler, KN 
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Weihnachtshähnchen 
MIT MARONENFÜLLUNG

UNSER X-MAS REZEPT

ZUTATEN FÜR DIE MARONENFÜLLUNG:

• 2 Weckle
• 200ml Milch
• 75g Butter
• 2 Eigelb
• 1 Prise Muskatnuss
• 1 Prise Salz
• Majoran
• Zimt
• 1 Prise Zucker

• 1 Äpfel
• 1 Schalotten
• 100g gekochte 

Maronen
• ca. 50g Paniermehl 

nach belieben
• 2 Eiweiss, steif 

geschlagen

ZUBEREITUNG MARONENFÜLLUNG:

Brötchen in Milch einlegen

In einer Schüssel die Butter schaumig rühren.

Nach und nach die Eigelbe zugeben.

Eiweiss aufbehalten.

Das eingelegte Brot ausdrücken und sehr fein hacken 
oder pürieren.

Muskatnuss, Majoran, Zimt, Salz und Zucker dazugeben.

Einen Apfel und eine Schalotten in Würfel schneiden, 
Maronen vierteln und in die Knödelmasse geben.

Alles gut mischen. Ist die Füllung zu fl üssig, etwas 
Paniermehl zugeben.

Zwei Eiweiss steif schlagen und zuletzt das geschlagene 
Eiweiss vorsichtig darunterheben.

Die Füllung in die Bauchhöhle füllen.

Nicht bis oben voll, so dass noch etwas Luft in die Bauch-
höhle gelangen kann.

ZUTATEN:

• 1 steingrübler Weidehähn-
chen

• Maronenfüllung
• Hühnerbrühe
• 3 Stangen Sellerie
• 2 Karotten
• 3 Zwiebeln
• 4 Knoblauchzehen

• 1 Apfel
• 200ml Apfelsaft
• 3EL Weinbrand
• mehlige Kartoff eln
• Grosszügig Entenfett (oder 

Schweineschmalz, Butter)
• Rotkohl
• Feldsalat

ZUBEREITUNG 

Backofen auf 180 Grad vorheizen

Kartoff eln vorkochen. 
Ofenform mit Entenfett im Ofen vorheizen.
Kartoff eln absieben. Deckel drauf und dann das Sieb fest schüt-
teln, damit die Oberfl äche leicht aufraut. Kartoff eln in das heisse 
Entenfett geben und darin wälzen bis die gesamte Oberfl äche 
der Kartoff eln mit Fett bedecken ist.
Gut Salzen und ab in den Backofen.

Das gefüllte steingrübler Weidehähnchen zusammen mit dem 
Gemüse, Apfelsaft und Weinbrand in den Backofen schieben.

Regelmässig mit der Brühe übergiessen.

Bei 180Grad für 60-70min braten.

Nach Ende der Garzeit das Bio Weihnachtshähnchen herausneh-
men.

Den Saft mit dem Gemüse abschöpfen und pürieren. Aufkochen 
und eventuell mit Sossenbinder andicken.

Das Gericht mit Rotkohl, Feldsalat und den knusprigen Kartof-
feln servieren.
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Reparatur-Service

Nachruf
Das Harmonika Orchester Maulburg e.V.
trauert um

Hans Sänger
Hans war von 1966 bis 1974 1.Vorstand und 
hat den Verein auch schon lange vor und nach  
dieser Zeit maßgeblich geprägt.

Neben seiner engagierten Vorstandstätigkeit 
war er jahrzehntelang mit seiner Bassgeige aktiver  
Musiker im Orchester.

Wir werden seinen Humor und sein Wirken stets in 
Erinnerung behalten.

Harmonika Orchester Maulburg e.V.

Primo-Verlag Anton Stähle GmbH & Co. KG
  07771 9317-932      print@primo-stockach.de

www.primo-stockach.de

DRUCKSACHEN 
AB AUFLAGE 1 . . .
MIT UNS FINDEN SIE DIE RICHTIGE 
WERBEFORM FÜR IHREN KUNDENFANG

Wussten Sie schon, dass beim Primo-Verlag nicht nur Ihr 
Heimatblatt hergestellt wird? Vor allem Kommunen, Schu-
len, Vereine und Kirchen nutzen gerne unser vielfältiges 
Angebot an Druckdienstleistungen. In unserer hochmoder-
nen Druckerei entstehen nicht nur PRIMO-Heimatblätter. 
Von uns erhalten Sie auch Ihre privaten oder geschäftlichen 
Drucksachen.

Publikationen:   Amts- und Mitteilungsblätter, 
Festschriften/Chroniken, Bücher, 
Vereinszeitungen, Schülerzeitungen 

Geschäftspapiere:   Visitenkarten, Briefbogen, 
Formulare, Durchschreibesätze, 
Geschäftsberichte

Werbemittel:   Blöcke, Kalender, Broschüren, 
Prospekte, Flyer, Mailings, 
Kataloge, Plakate

Private Drucksachen:   Einladungen, Grußkarten, 
Trauerkarten, Hochzeitszeitungen, 
Familienanzeigen

und vieles mehr...
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Bauernhof  TSCHEULIN, Wiechserstr. 2, 79689 Maulburg  
(nahe Metzgerei HUG / Bäckerei Heitzmann)

Wir kaufen Wohnmobile + Wohnwagen
03944 - 36160 • www.wm-aw.de

Wohnmobilcenter Am Wasserturm e.K.


